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Tarife für das Freibad der Stadt Melsungen 
 

 
1. Tageskarte für einmalige Benutzung am Tag der Lösung 
Kinder unter 11 Jahre frei 

Kinder/Ermäßigte*  (11 – 16 Jahre) 3,00 Euro 

Erwachsene (Personen ab 16 Jahre) 5,00 Euro 

Tagesfamilienkarte 

(Ehepaar / Alleinerziehende und Kinder) 

 

11,00 Euro 

 

 

 

Kurzschwimmertarif (gilt ab 1,5 Std. vor Schließung) 3,50 Euro 

 
Die Einzelkarte berechtigt zum einmaligen Eintritt in das Freibad 

 

2. 10er-Karte für 10maliges Betreten des Bades in der Saison 
Kinder unter 11 Jahre frei 

Kinder/Ermäßigte*  (11 – 16 Jahre) 27,00 Euro 

Erwachsene (Personen ab 16 Jahre) 45,00 Euro 

 
3. Saisonkarten 
Kinder unter 11 Jahre frei 

Kinder/Ermäßigte*  (11 – 16 Jahre) 45,00 Euro 

Erwachsene (Personen ab 16 Jahre) 80,00 Euro 

 

 

 

MT Leistungsschwimmer Erwachsene (Jahreskarte) 100,00 Euro 

MT Leistungsschwimmer Kind (11 bis 16 Jahre) –  

Jahreskarte 

 

75,00 Euro 

 
4. Familienkarten für die Dauer der Saison 
für 2 Personen (Ehepaar) 140,00 Euro 

Zuschlag pro Kind bis zum 16. Lebensjahr 15,00 Euro 

Höchstbetrag für Familienkarte 170,00 Euro 
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5. Saisonkarte für Alleinerziehende 
Alleinerziehende 70,00 Euro 

Zuschlag pro Kind bis zum 16. Lebensjahr 15,00 Euro 

Höchstbetrag für Familienkarte 100,00 Euro 

 
 
6. Schulklassen / Vereine 
 Schulen, die aus der Trägerschaft des Schwalm-Eder-

Kreises finanziert werden  

Je Schüler (ab 11 Jahre) 

  

 

3,00 Euro 

Vereine  3,00 Euro 

 Lehrkraft / Betreuer frei 

 
In den Gebühren ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 
 

 
Als Ermäßigte gelten Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, 
Schüler und Studenten bis zum 27. Lebensjahr, Schwerbehinderte ab einem Grad 
von 50 %, ihnen Gleichgestellte, ALG II-Bezieher, Sozialhilfeempfänger, Personen in 
Berufsausbildung sowie Wehrpflichtige, die ihren Wehr- bzw. Ersatzdienst ableisten, 
bei Führung eines entsprechenden Nachweises. 
 
Begleitpersonen von blinden und außergewöhnlich gehbehinderten Schwerbehinder-
ten sowie von hilfsbedürftigen Personen (Nachweis a. G., B und H im Schwerbehin-
dertenausweis) erhalten freien Eintritt. 
 
Als Familien gelten 2 Erwachsene mit Kindern, die zumindest zu einem der Erwach-
senen in verwandtschaftlicher Beziehung stehen. Als Kinder gelten Kinder und Ju-
gendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sowie Schüler und Studenten bis zum 
27. Lebensjahr. 
 
 
Nichtschulpflichtige Kinder haben nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt zum 
Freibad. Kinder unter 11 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Ein-
tritt. 
 
Anträge auf Sondernutzungen werden vom Magistrat im Einzelfall behandelt. 
 
Eine Rücknahme bzw. Erstattung von Mehrfach-/Saisonkarten ist nicht möglich. 
 
Die Übertragung von Dauer- und Familienkarten ist nicht gestattet und hat ihre Ein-
ziehung zur Folge. 
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Eintrittskarten, die vor der Tarifumstellung erworben wurden, werden entsprechend 
der aktuell gültigen Tarifordnung umgerechnet. 
 
 


